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Bundesgesetz, mit dem die Straßenverkehrsordnung 1960 geändert wird (27. StVO-
Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Die Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO 1960), BGBl. Nr. 159/1960, zuletzt geändert durch 
BGBl. I Nr. 88/2014, wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Abs. 1 wird nach Z 24 folgende Z 24a eingefügt: 
 „24a. Oberleitungsomnibus: unbeschadet § 5 Abs. 3 Eisenbahngesetz 1957 und § 39 Abs. 1 

Kraftfahrliniengesetz ein Omnibus, der im regionalen Linienverkehr eingesetzt wird und dessen 
Antriebsenergie Oberleitungen entnommen wird;“  

2. An § 2 wird folgender Abs. 3 angefügt 
„(3) Soweit sich Bestimmungen dieses Bundesgesetzes auf den Kraftfahrlinienverkehr, 

Unternehmen oder Fahrzeuge des Kraftfahrlinienverkehrs oder Lenker von Fahrzeugen des 
Kraftfahrlinienverkehrs beziehen, gelten diese auch für Oberleitungsomnibusse, den Verkehr mit und 
Lenker von Oberleitungsomnibussen sowie Unternehmen, die Oberleitungsomnibusse im regionalen 
Linienverkehr einsetzen.“ 

3. § 24 Abs. 1 lit. l lautet: 
 „l. vor Rampen zur barrierefreien Erschließung von Verkehrsflächen oder wenn Leiteinrichtungen 

für Menschen mit Sehbehinderung nicht bestimmungsgemäß genutzt werden können,“ 

4. § 29b Abs. 2 lit. a lautet: 
 „a) auf Straßenstellen, für die durch das Straßenverkehrszeichen “Halten und Parken verboten” 

oder eine nicht unterbrochene, am Fahrbahnrand angebrachte gelbe Linie (§ 24 Abs. 1 lit. p) 
ein Halte- und Parkverbot kundgemacht ist,“ 

5. § 29b Abs. 3 lit. a lautet: 
 „a) auf Straßenstellen, für die durch das Straßenverkehrszeichen “Parken verboten” oder eine 

unterbrochene, am Fahrbahnrand angebrachte gelbe Linie (§ 24 Abs. 3 lit. a) ein Parkverbot 
kundgemacht ist,“ 

6. § 29b Abs. 3 lit. d lautet: 
 „d) in einer Fußgängerzone während der Zeit, in der eine Ladetätigkeit vorgenommen oder die 

Fußgängerzone gemäß § 76a Abs. 2a befahren werden darf,“ 

7. § 29b Abs. 4 lautet: 
„(4) Beim Halten gemäß Abs. 2 sowie beim Befahren einer Fußgängerzone gemäß § 76a Abs. 2a hat 

der Inhaber eines Ausweises gemäß Abs. 1 diesen den Straßenaufsichtsorganen auf Verlangen 
vorzuweisen. Beim Parken gemäß Abs. 3 sowie beim Halten oder Parken auf den nach § 43 Abs. 1 lit. d 
freigehaltenen Straßenstellen hat der Ausweisinhaber den Ausweis bei mehrspurigen Kraftfahrzeugen 
hinter der Windschutzscheibe und durch diese gut erkennbar, bei anderen Fahrzeugen an einer sonst 
geeigneten Stelle gut wahrnehmbar anzubringen.“ 
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8. In § 31 Abs. 1 wird nach der Wortfolge „Verkehrsleiteinrichtungen,“ die Wortfolge „Leiteinrichtungen 
für Menschen mit Sehbehinderung,“ eingefügt. 

9. In § 45 Abs. 3 wird die Wortfolge „(Abs. 1, 2, 2a oder 4)“ durch die Wortfolge „(Abs. 1, 2, 2a, 4 oder 
4a)“ ersetzt. 

10. § 46 Abs. 4 lit. c lautet: 
 „c) Betriebsumkehren zu befahren, ausgenommen mit Fahrzeugen des Straßendienstes, der 

Straßenaufsicht, des Pannendienstes oder der Arbeitsinspektionsorgane in Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben,“ 

10a. § 48 Abs. 5 lautet: 
„(5) Der Abstand zwischen dem unteren Rand eines Straßenverkehrszeichens und der Fahrbahn darf 

bei seitlicher Anbringung nicht weniger als 0,60 m und nur in Ausnahmefällen mehr als 2,50 m, bei 
Anbringung oberhalb der Fahrbahn nicht weniger als 4,50 m und nur in Ausnahmefällen oder bei 
Verwendung beleuchteter Straßenverkehrszeichen mehr als 5,50 m betragen, sofern sich aus den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes bei einzelnen Straßenverkehrszeichen nichts anderes ergibt; der 
Abstand zwischen dem unteren Rand eines Straßenverkehrszeichens und einer für den Fußgängerverkehr 
bestimmten Fläche darf bei Anbringung auf einer solchen Fläche nur in Ausnahmefällen weniger als 
2,20 m betragen. Bei seitlicher Anbringung darf der seitliche Abstand zwischen dem der Fahrbahn 
zunächst liegenden Rand eines Straßenverkehrszeichens und dem Fahrbahnrand im Ortsgebiet nicht 
weniger als 0,30 m und nur in Ausnahmefällen mehr als 2 m, auf Freilandstraßen nur in Ausnahmefällen 
weniger als 1 m und mehr als 2,50 m betragen. Sind auf einer Anbringungsvorrichtung mehr als ein 
Straßenverkehrszeichen angebracht, so gelten bei untereinander angebrachten Zeichen die Maßangaben 
bezüglich des Höhenabstandes für das untere Zeichen, bei nebeneinander angebrachten Zeichen die 
Maßangaben bezüglich des Seitenabstandes für das näher der Fahrbahn angebrachte Zeichen. Die 
weiteren Zeichen sind in einem solchen Fall entsprechend den Größenverhältnissen anzubringen.“ 

11. § 70 Abs. 1 lautet: 
„(1) Der Lenker eines Fuhrwerks muss, sofern sich aus den Bestimmungen über Wirtschaftsfuhren 

nichts anderes ergibt, mindestens 16 Jahre alt sein; abweichend hiervon ist das Lenken von Gespannen im 
Rahmen der Ausbildung an einer landwirtschaftlichen Fachschule im Beisein von geprüften 
Fahrinstruktoren oder Fahrlehrern ab dem vollendeten 15. Lebensjahr zulässig.“ 

12. In § 76a wird nach Abs. 2 folgender Abs. 2a eingefügt: 
„(2a) Die Behörde kann weiters in der Verordnung nach Abs. 1 nach Maßgabe der Erfordernisse 

(wie insbesondere der Erreichbarkeit von Ärztezentren, Ambulatorien, Sozialversicherungseinrichtungen 
und dgl.) und unter Bedachtnahme auf die örtlichen Gegebenheiten auch bestimmen, dass Inhaber eines 
Ausweises gemäß § 29b Abs. 1 oder Lenker von Fahrzeugen in der Zeit, in der sie einen Inhaber eines 
Ausweises gemäß § 29b Abs. 1 befördern, die Fußgängerzone dauernd oder zu bestimmten Zeiten 
befahren dürfen. Hat die Behörde in der Verordnung nach Abs. 1 Zeiträume bestimmt, innerhalb derer 
eine Ladetätigkeit vorgenommen werden darf, dürfen Inhaber eines Ausweises gemäß § 29b Abs. 1 oder 
Lenker von Fahrzeugen in der Zeit, in der sie einen Inhaber eines Ausweises gemäß § 29b Abs. 1 
befördern, zu diesen Zeiten jedenfalls die Fußgängerzone befahren.“ 

12a. § 84 Abs. 3 lautet: 
„(3) Die Behörde hat Ausnahmen von dem in Abs. 2 enthaltenen Verbot zu bewilligen, wenn die 

Werbungen und Ankündigungen 
 1. einem dringlichen Bedürfnis der Straßenbenützer dienen oder 
 2. für diese immerhin von erheblichem Interesse sind oder 
 3. in einem Gebiet errichtet werden sollen, das nach den Raumordnungsgesetzen bzw. 

Bauordnungen der Länder als Bauland gewidmet ist, 
und von dem Vorhaben eine Beeinträchtigung des Straßenverkehrs und der Verkehrssicherheit – 
insbesondere unter Berücksichtigung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit – nicht zu erwarten ist. Für 
eine solche Ausnahmebewilligung gelten die Bestimmungen des § 82 Abs. 5 letzter Satz sinngemäß.“ 

13. § 89a Abs. 2a lit. g lautet: 
 „g) wenn ein Fahrzeug auf einem Schutzweg, auf einer Radfahrerüberfahrt oder entgegen den 

Bestimmungen des § 24 Abs. 1 lit. l abgestellt ist oder“ 
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14. § 96 Abs. 1b entfällt. 

15. § 96 Abs. 2 lautet: 
„(2) Die Behörde hat mindestens alle fünf Jahre unter Beiziehung des Straßenerhalters alle 

angebrachten Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs daraufhin zu überprüfen, ob sie 
noch erforderlich sind. Nicht mehr erforderliche Einrichtungen dieser Art sind zu entfernen.“ 

16. § 97 Abs. 5 lautet: 
„(5) Die Organe der Straßenaufsicht sind berechtigt, durch deutlich sichtbare oder hörbare Zeichen 

Fahrzeuglenker zwecks Lenker- oder Fahrzeugkontrolle, zwecks anderer, den Fahrzeuglenker oder eine 
beförderte Person betreffende Amtshandlungen oder zwecks Durchführung von Verkehrserhebungen (wie 
Verkehrszählungen u. dgl.) zum Anhalten aufzufordern. Der Fahrzeuglenker hat der Aufforderung Folge 
zu leisten. Bei solchen Amtshandlungen sind die Organe der Straßenaufsicht auch berechtigt, die aus 
Gründen der Verkehrssicherheit allenfalls notwendigen Verkehrsbeschränkungen (zB sogenannte 
Geschwindigkeitstrichter) anzuordnen und durch Straßenverkehrszeichen kundzumachen sowie eine 
allenfalls notwendige Regelung mit Lichtzeichen vorzunehmen. Art, Zeit und Dauer der angeordneten 
Verkehrsbeschränkungen sind in einem Aktenvermerk (§ 16 AVG) festzuhalten.“ 

17. In § 97 wird nach Abs. 5 folgender Abs. 5a eingefügt: 
„(5a) Die Organe der Straßenaufsicht während der bescheidmäßig vorgeschriebenen Begleitung von 

Sondertransporten sowie die im § 29 Abs. 3 genannten Soldaten und Angehörigen der Heeresverwaltung 
während der Begleitung eines Sondertransports gemäß § 97 Abs. 3 KFG 1967 sind nicht an die 
Bestimmungen über das Verhalten bei Bodenmarkierungen gebunden und überdies berechtigt, durch 
Anbringung der Straßenverkehrszeichen gemäß § 52 Z 4a und 4c an dem hinter dem Sondertransport 
fahrenden Begleitfahrzeug Fahrzeuglenkern das Überholen zu verbieten, soweit dies im Bescheid bzw. 
nach den vom Bundesminister für Landesverteidigung und Sport entwickelten Regeln für 
Transportabsicherung und Transportbegleitung vorgesehen ist. Hinsichtlich der Anbringung der Zeichen 
und deren Geltungsbereich gilt § 48 Abs. 3.“ 

18. § 100 Abs. 3 entfällt. 

19. § 100 Abs. 5 lautet: 
„(5) Bei einer Verwaltungsübertretung nach § 99 Abs. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2c oder 2e finden die 

Bestimmungen des § 50 VStG keine Anwendung.“ 

20. An § 104 wird folgender Absatz 12 angefügt: 
„(12) Straßenverkehrszeichen, deren Anbringung den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr.xxx/2015 nicht entspricht, sind bei einer allfälligen 
Neuanbringung entsprechend den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anzubringen.“ 
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